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Tempo 30



Soforthilfe-Papier Sie wollen Tempo 30?



Wir sagen Ihnen, was geht!



Soforthilfe-Papier



Möglichkeiten Sie weiter verfolgen sollten. Die genauen rechtlichen Voraussetzungen für die Zonen- oder Streckenausweisung erläutern wir umfassend im Anhang I.



Erste Hilfe für Tempo 30



Wenn Sie ausführliche Fakten und Argumente zu Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit suchen oder sich über Erfahrungen aus dem benachbarten Ausland informieren wollen, schauen Sie in das VCD Positionspapier »Tempo 30 für mehr Leben1«.



Sie wohnen in einem Bereich oder einer Straße, in der 50 km/h zu schnell ist? Vielleicht gab es auch vermehrt Unfälle, es ist besonders laut oder Sie machen sich Sorgen um die Sicherheit von Kindern und älteren Menschen? Dann hilft Ihnen dieses Papier zu überprüfen, ob eine Temporeduzierung für Ihre Straße oder Ihr Gebiet nach heutigem Recht möglich ist.



1. Das können Sie tun Die Anordnung von Temporeduzierungen wird auf Antrag der Gemeinde vorgenommen und durch die Straßenverkehrsbehörde ausgeführt. Das heißt die Gemeinde ist der entscheidende Akteur, an den Sie sich zuerst wenden sollten! In Großstädten ist die Straßenverkehrsbehörde direkt bei der Kommune angesiedelt. Bei kreisangehörigen Gemeinden sind die Straßenverkehrsbehörden (StVB) in der Regel beim Kreis angesiedelt. Dies ist jedoch z.T. je nach Bundesland unterschiedlich. In Bayern beispielsweise ist die StVB beim Kreis nur für die Staatsstraßen und Bundesstraßen zuständig. Für alle anderen Straßen ist die Gemeinde zuständig. Manchmal wird auch auf Landesebene entschieden. Allerdings hat die Gemeinde auch hier das Antragsrecht und bei Erfüllung der verkehrlichen Voraussetzungen muss die Straßenverkehrsbehörde dem Antrag stattgeben.2 Damit sind die Verwaltung und die Gemeindevertreter Ihre Ansprechpartner. Der VCD empfiehlt Ihnen folgende Vorgehensweise:



Der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) setzt sich seit seiner Gründung für Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften ein. Das bedeutet: schneller als 30 km/h dürfte zukünftig nur dort gefahren werden, wo der Bedarf an einer höheren Geschwindigkeit nachgewiesen und sichergestellt werden kann. Dadurch müsste nicht mehr, wie jetzt, der Großteil aller Straßen überprüft und beschildert werden, sondern nur noch der kleine Teil Hauptstraßen mit wichtiger Verbindungsfunktion. Auch die Kommunen könnten dadurch sinnvoller planen. Mit einer entsprechenden Änderung der Straßenverkehrsordnung können wir viel erreichen: • Mehr Sicherheit auf unseren Straßen • Mehr Lebensqualität in unseren Städten und Dörfern • Mehr Klarheit und Übersichtlichkeit bei den Verkehrsregeln



Schritt 1: Fragen Sie nach!



• Geringerer bürokratischer Aufwand für die Ausweisung von Tempobeschränkungen



Die Gemeinden sind angehalten, eine flächenhafte Verkehrsplanung durchzuführen3, in der sowohl das Vorfahrtsstraßennetz als auch die Ausweisung von Tempo 30 festgelegt wird. Fragen Sie bei der Gemeinde nach, ob es eine solche Planung gibt und ob und wann vorgesehen ist, in Ihrem Wohngebiet oder Ihrer Straße Tempo 30 einzurichten. Wenn Sie vorher die Unterstützung von einigen Nachbar/innen für Ihr Anliegen einholen und gemeinsam anfragen, verleiht dies Ihrer Anfrage mehr Nachdruck. Bedenken Sie jedoch, dass immer noch sehr viele Menschen vehement gegen Tempo 30 sind und bereiten Sie gute Argumente vor. Richten Sie Ihre Anfrage nicht nur an die zuständigen Fachbehörden, sondern auch an die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und Ihre politischen Vertreter/-innen im Gemeinderat.



• Und nicht zuletzt einen flüssigen und gleichmäßigen Verkehrsablauf Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit wäre sicher auch für Ihr Anliegen eine ideale Lösung, aber dafür ist eine Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) nötig und das braucht Zeit und langen Atem. So lange wollen und sollen Sie nicht warten! Deshalb haben wir dieses Soforthilfepapier für Sie entwickelt, damit Sie sich heute schon für mehr Tempo 30 in Ihrer Kommune engagieren können. Mit der Checkliste können Sie schnell prüfen, wie Sie die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Einrichtung von Tempo 30 ausschöpfen können. Generell haben Sie nach heutigem Recht zwei Möglichkeiten für eine Temporeduzierung: kurz zusammengefasst sind dies die Ausweisung von Tempo-30-Zonen im Nebenstraßennetz (Seitenstraßen, Wohnstraßen etc.) und in Ausnahmefällen eine streckenbezogene Temporeduzierung auf Hauptverkehrsstraßen, wenn dies aus Gründen der Verkehrssicherheit oder des Lärmschutzes erforderlich ist. Mit unserer Checkliste können Sie prüfen, welche dieser beiden



Einen Musterbrief finden Sie unter http://tempo30.vcd. org/aktionen.html. Sie haben Anspruch auf eine Antwort. Ein Schreiben sollte innerhalb von etwa vier Wochen beantwortet werden (Faustregel). Danach können Sie nachfragen. Sollte keine Tempo 30-Ausweisung geplant sein, fahren Sie mit Schritt 2 fort.



tempo30.vcd.org/argumente.html vgl. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO), § 45 XI Punkt 5. 3 vgl. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO), § 45 XI Punkt 1. 1 2
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in Wahlkampfzeiten, können solche Aktionen sehr wirkungsvoll sein. Der VCD verfügt auch über ein Aktions-Set, mit dem die unterschiedlichen Anhaltewege bei Tempo 30 und bei Tempo 50 visualisiert werden können. Fragen Sie beim VCD vor Ort nach, ob er Sie hierbei unterstützen kann.



Schritt 2: Überprüfen Sie Ihre Möglichkeiten mit der VCDCheckliste! Gehen Sie die Checkliste in Kapitel 2 durch und überprüfen Sie, ob und in welchen Abgrenzungen die Einrichtung einer Tempo 30 Zone möglich ist (Teil A). Sollte eine Zonenausweisung nicht möglich sein, werden Sie in der Checkliste automatisch zu Teil B weitergeleitet, um zu prüfen, ob zumindest eine streckenbezogene Temporeduzierung machbar ist. Der Zonenausweisung ist generell der Vorrang einzuräumen, da kleinteilige Tempowechsel häufig verwirren und meist wenig Akzeptanz finden. Die Checkliste startet deshalb immer mit der Überprüfung, ob eine Zone möglich ist. Die Checkliste ist bewusst kurz gehalten. Eine ausführliche Erläuterung der Rechtsgrundlagen, auf die in der Checkliste Bezug genommen wird, finden Sie im Anhang I. Beziehen Sie Ihre Nachbarn in die Diskussion ein.



Schritt 5: Lassen Sie nicht locker! Lassen Sie sich nicht abwimmeln. Fordern Sie Gemeindevertreter/-innen auf, Stellung zu beziehen. Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Schritt 6: Seien Sie kreativ! Solange es noch keine befriedigende rechtliche Regelung für Ihre Situation vor Ort gibt, können Sie mit kreativen, temporären Aktionen Ihre Bedürfnisse als Anwohner deutlich machen. Zeigen Sie, dass Sie den öffentlichen Raum nutzen. Treffen Sie sich mit Freunden zu einem Tee auf dem Gehweg, statt im Garten. Binden Sie Luftballons oder Spielzeug an den Vorgartenzaun, spannen Sie eine Girlande über Ihre Straße oder denken Sie sich andere Aktionen aus, die zeigen, dass diese Straße vor allem eins ist: ein Wohn- und Aufenthaltsraum.



Schritt 3: Formulieren Sie einen Antrag! In den meisten Gemeinden sind Einwohneranträge möglich. Sie können einen solchen Antrag formulieren und diesen von möglichst vielen Nachbar/-innen und Unterstützer/-innen unterschreiben lassen. Grenzen Sie darin das Gebiet, für das Sie die Einrichtung einer Tempo-30-Zone beantragen klar ab, und erläutern Sie die Abgrenzung. Wenn Sie eine streckenbezogene Temporeduzierung beantragen wollen, erläutern Sie die besondere Situation, die die Ausweisung erforderlich macht. Grenzen Sie auch hier den Straßenabschnitt räumlich ein. Schließlich sollten Sie um eine Antwort bitten, die den Eingang des Antrages bestätigt und Ihnen mitteilt, wann man sich mit Ihrem Antrag befasst. Sollte ein Anwohnerantrag nicht möglich sein, schicken Sie eine Kopie an alle Fraktionen und/oder Abgeordneten Ihrer Gemeindevertretung. Zusätzlich können Sie den örtlichen VCD-Kreisverband oder weitere örtliche Umwelt- und Familienverbände informieren. Wo der ökologische Verkehrsclub VCD in Ihrer Nähe aktiv ist, erfahren Sie unter www.vcd.org/vcd_vor_ort.html.



Mehr Hintergrundinformationen und Aktionsideen zum Thema »Street Reclaiming« finden Sie in Anhang II oder unter www.verkehrszaehmer.de. Der VCD wünscht Ihnen gutes Gelingen und viel Spaß bei Ihrem Einsatz für einen lebendigen und sicheren Straßenraum. Schritt 7: Unterstützen Sie uns bei unserem Engagement für Tempo 30! Der VCD betreibt intensive politische Lobbyarbeit für Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit. Unser Ziel ist es, den Kommunen Spielraum zu geben, um ein differenziertes Geschwindigkeitennetz auszuweisen, mit Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit und Tempo 50 im Hauptstraßennetz, dort wo es erforderlich und sicher ist. Wir setzen uns gezielt für eine entsprechende Änderung der Straßenverkehrsordnung ein, haben das Europäische Bürgerbegehren für Tempo 305 unterstützt und engagieren uns im deutschlandweiten »Netzwerk Tempo 30«6.



Auf der Aktionskarte »1.000 Orte für Tempo 30«4 erfahren Sie außerdem, ob es schon andere Aktivitäten zu Tempo 30 in ihrer Gemeinde oder ihrem Stadtteil gibt. Teilen Sie der Gemeinde bzw. den Gemeindevertreter/-innen auf jeden Fall mit, wen Sie von Ihrem Antrag in Kenntnis gesetzt haben!



Damit unser Engagement Gehör findet, brauchen wir Sie: helfen Sie uns mit Ihrer Unterschrift oder werden Sie unsere Botschafterin oder unser Botschafter für ein sinnvolles Geschwindigkeitsniveau in unseren Städten und Gemeinden. Mehr Informationen zur VCD Tempo 30 Kampagne finden Sie unter http://tempo30.vcd.org.



Schritt 4: Machen Sie Ihr Anliegen öffentlich! Begleiten Sie Ihre Initiative durch Öffentlichkeitsarbeit, um möglichst viele Partner für Ihr Anliegen zu gewinnen. Sie können z.B. einen Infoabend veranstalten, zu dem Sie alle Anwohner/-innen der geplanten Zone einladen. Auch ein Infostand oder eine Straßenaktion kann sehr wirkungsvoll sein. Laden Sie zu ihrer Aktion die lokale Presse ein und sammeln Sie Unterschriften. Bleiben Sie sachlich, auch wenn Sie für Ihre Aktionen Kritik erhalten. Nicht nur, aber gerade 4 5 6



http://tempo30.vcd.org/aktionen.html Mehr Informationen hierzu finden Sie unter www.30kmh.eu http://tempo30.vcd.org/unterstuetzer.html
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2. Checkliste B weitergeleitet, um zu prüfen, ob eine streckenbezogene Temporeduzierung möglich ist. Die Checkliste ist bewusst sehr kurz gefasst. Falls Sie Begriffe nicht verstehen oder Ihnen die Erläuterungen zu kurz sind, schauen Sie in Anhang I. Dort wird nach der gleichen Gliederung jeder Prüfschritt der Checkliste ausführlich erklärt und ein Hinweis auf die jeweilige Rechtsgrundlage gegeben. Hier finden Sie auch die entsprechenden Verkehrszeichen abgebildet, auf die in der Checkliste Bezug genommen wird.



Die Checkliste ist so aufgebaut, dass zuerst in Teil A überprüft wird, ob eine Ausweisung als Tempo 30 Zone möglich ist. Sind die Grundvoraussetzungen hierfür gegeben (Teil AI), werden eventuelle Einschränkungen überprüft, die die Ausweisung verhindern oder beschränken können (Teil AII). Teil AIII informiert Sie über besondere Gestaltungsvorgaben, die für Tempo-30-Zonen gelten. Wenn Grundvoraussetzungen oder Einschränkungen bestehen, die die Ausweisung einer Tempo-30-Zone verhindern, werden Sie automatisch zu Teil



A Einrichten von Tempo-30-Zonen AI Grundvoraussetzungen für die Ausweisung einer Tempo-30-Zone 



a) Handelt es sich um ein Wohngebiet? 



ja



AII



nein



b)







AII



b) Handelt es sich um ein Mischgebiet? 



ja



nein 



c) Handelt es sich um ein Gewerbegebiet? 



c)



ja B



In Gewerbegebieten können keine 30er-Zonen ausgewiesen werden. Überprüfen Sie deshalb, ob zumindest eine streckenbezogene Temporeduzierung möglich ist.



AII Einschränkungen für die Ausweisung einer Tempo-30-Zone Tempo-30-Zonen dürfen sich nicht auf Vorfahrtsstraßen und übergeordnete Straßen beziehen. 



a) Gibt es in Ihrem Planungsgebiet eine Vorfahrtsstraße? 



ja



b)



nein 



b) Handelt es sich bei der Vorfahrtsstraße um eine Bundes-, Landes- oder Kreisstraße? 



ja



nein 



c) Tempo-30-Zonen dürfen sich nicht auf übergeordnete Straßen beziehen. Prüfen sie deshalb, ob Ihr Gebiet auch ohne die übergeordnete Straße sinnvoll ist. Für die Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen können Sie mit B überprüfen, ob eine streckenbezogene Temporeduzierung möglich ist. 
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AIII Gestaltungsvorgaben In Tempo-30-Zonen gilt der Grundsatz »rechts vor links«. Ampelanlagen und zusätzliche Schutzmaßnahmen für Radler/-innen und Fußgänger/-innen sind in der Regel nicht zulässig. Das heißt Ampeln und benutzungspflichtige Radwege müssten abgebaut werden. Diese Möglichkeit muss von der Gemeinde/Verkehrsplanungsbehörde geprüft werden. Für die Vorfahrtregelung gibt es zusätzlich folgende Ausnahme: Aus Gründen der Verkehrssicherheit oder aufgrund eines Buslinienverkehrs kann in Ausnahmefällen auch in der Tempo-30-Zone eine Vorfahrt angeordnet werden. Dafür muss die gelbe Raute (Zeichen 306) jedoch durch Zeichen 301 ersetzt werden. Dies darf in der Regel für höchstens drei aufeinander foglende Kreuzungen angebracht werden. Wenn Buslinien durch die Tempo-30-Zone führen, kann die Vorfahrtstrecke allerdings auch länger werden. Das heißt bei diesen Voraussetzungen sind wahrscheinlich bauliche Maßnahmen erforderlich, um eine Tempo-30-Zone einrichten zu können. Das heißt es wird eventuell aufwendiger, aber es ist nicht unmöglich. Mit Einschränkungen



B Streckenbezogene Temporeduzierung BI Besondere Sicherheitserfordernisse 



a) Wird der Straßenabschnitt von vielen Fußgänger/-innen genutzt? 



ja



nein 



b) Wird der Straßenabschnitt von vielen Radfahrenden genutzt? 



ja



nein 



c) Überqueren auf diesem Straßenabschnitt viele Menschen die Straße, weil sich dort z.B öffentliche Einrichtungen, Geschäfte oder ähnliches befinden? 



b)



c)



ja



nein



d)



d) Gab oder gibt es auf diesem Straßenabschnitt viele Unfälle oder eine besondere Gefährdungssituation? Gibt es besonders schutzbedürftige Personen? ja



Sind keine besonderen Sicherheitserfodernisse gegeben, überprüfen Sie, ob eine Temporeduzierung aus Lärmschutzgründen möglich ist.
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BII Besondere Lärmschutzerfordernisse 



a) Handelt es sich um eine ältere Straße, die in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert wurde? 



ja 



siehe: Richtwert nach LärmschutzRichtlinie-StV



b)



nein 



b) Handelt es sich um eine neu errichtete Straße oder eine in wesentlichen Teilen umgebaute Straße? 







Lärmrichtwerte







Nutzen Sie für eine erste Einschätzung die Lärmkarten Ihrer Gemeinde oder den VCD-Lärm-Aktionskoffer unter http://www.vcd.org/laerm-aktionskoffer.html







Richtwerte nach Lärmschutz-Richtlinie-StV 



siehe: Richtwert nach 16. Verordnung zur Druchführung des Bundesimmisionsschutzgesetzes



ja



Liegt die verkehrsbedingte Lärmbeeinträchtigung über dem ortsüblichen Niveau? ja 



Werden die folgenden Richtwerte überschritten?







• In Wohngebieten, an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen 70 db(A) am Tag und 60 db(A) in der Nacht,







• in Dorf- und Mischgebieten 72 db(A) tagsüber und 62 db(A) nachts,







• in Gewerbegebieten 75 db(A) am Tag und 65 db(A) in der Nacht. ja



nein







Richtwert nach 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes







Werden die folgenden Richtwerte überschritten? 







• an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen 57 db(A) am Tag und 47 db(A) in der Nacht,







• in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 59 db(A) tagsüber und 49 db(A) nachts,







• in Gewerbegebieten 69 db(A) am Tag und 59 db(A) in der Nacht.7 ja



nein 



BIII



BIII



Sind keine besonderen Lärmschutzerfordernisse gegeben, überprüfen Sie, ob eine Temporeduzierung eventuell aus Gründen der Luftreinhaltung möglich ist. 



BII Besondere Erfordernisse der Luftreinhaltung



7







Erkundigen Sie sich nach dem Luftreinhalteplan Ihrer Gemeinde. Liegen für Ihren Bereich Überschreitungen der gegebenen Richtwerte vor? 







Wenn auch keine besonderen Erfordernisse der Luftreinhaltung vorliegen, wird es schwierig eine Temporeduzierung auf 30 km/h zu begründen.



ja



vgl. §2 (1) Verkehrslärmschutzverordnung.
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Anhang I: Erläuterungen zur Checkliste



Straßen des überörtlichen Verkehrs, das heißt alle Bundes-, Landes und Kreisstraßen.12



Die Straßenverkehrsordnung (StVO) und die dazugehörige Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO) definieren, unter welchen Voraussetzungen Tempo 30 angeordnet werden kann. Diese Bedingungen sind im Einzelfall zu prüfen.



Beginn und Ende einer Tempo-30-Zone müssen mit den Zeichen 274.1 und 274.2 angezeigt werden. Mit diesen Zeichen ist es verboten innerhalb der Zone mit einer höheren Geschwindigkeit zu fahren.13 In innerstädtischen Bereichen mit vielen Geschäften und überwiegender Aufenthaltsfunktion und damit entsprechend hohem Fuß- und Radverkehrsaufkommen können auch niedrigere Zonengeschwindigkeiten als »Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich« angeordnet werden.14



A Einrichtung von Tempo-30-Zonen A I Grundvoraussetzungen In der StVO heißt es, dass die Straßenverkehrsbehörden »insbesondere in Wohngebieten, Gebieten mit hoher Fuß- und Radverkehrsdichte sowie in Gebieten mit hohem Querungsbedarf Tempo-30-Zonen im Einvernehmen mit der Gemeinde an[ordnen]«.8 Diese Bedingungen sind innerorts auf vielen Flächen gegeben. Deshalb ist »innerhalb von geschlossenen Ortschaften abseits der Vorfahrtsstraßen […] mit der Anordnung von Tempo-30-Zonen zu rechnen«.9 Damit wird klargestellt, dass Tempo-30-Zonen durchaus keine Ausnahmen mehr darstellen, sondern zur Regel werden können. Tempo-30-Zonen können nur in Wohn- und Mischgebieten angeordnet werden. Ausgeschlossen sind Gewerbegebiete, da die Tempo-30-Zonen vorrangig dem Schutz der Wohnbevölkerung sowie des Fuß- und Radverkehrs dienen sollen.10



Zeichen 274.1



Innerhalb von Tempo-30-Zonen sollte in der Regel »rechts vor links« gelten. Sollte sich in einer gewünschten Zone eine Vorfahrtsstraße ohne überörtlichen Charakter befinden, ist zu prüfen, ob eine »rechts vor links«-Regelung sinnvoll ist. Dann können die Vorfahrtsstraßenschilder (Zeichen 306) abmontiert werden und die Straße kann in die Zone integriert werden. Dort »wo die Verkehrssicherheit es wegen der Gestaltung der Kreuzung oder Einmündung oder die Belange des Buslinienverkehrs erfordern«15, kann in Ausnahmefällen auch in der Tempo-30-Zone eine Vorfahrt angeordnet werden. Dafür muss die gelbe Raute (Zeichen 306) jedoch durch Zeichen 301 ersetzt werden. Dies darf in der Regel für höchstens drei aufeinander folgende Kreuzungen angebracht werden. Wenn Buslinien durch die Tempo-30-Zone führen, kann die Zeichen 301 Vorfahrtstrecke allerdings auch länger werden.



Wenn Sie unsicher sind, zu welcher Kategorie Ihr Gebiet zählt, gibt Ihnen der Flächennutzungsplan Ihrer Gemeinde Aufschluss. Fragen Sie ggf. beim Stadtplanungsamt nach. A II Einschränkungen Nach der VwV-StVO soll die Anordnung von Tempo30-Zonen im Rahmen einer flächenhaften Verkehrsplanung vorgenommen werden. Dabei ist die jeweilige Gemeinde gefordert, das innerörtliche Vorfahrtsstraßennetz festzulegen. Damit soll einer kleinteiligen Ausweisung entgegen gewirkt werden. Außerhalb des Vorfahrtstraßennetzes ist eine Tempo-30-Zone generell möglich. Die Leistungsfähigkeit des Netzes ist dabei sicherzustellen und den Bedürfnissen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Wirtschaftsverkehrs ist zu entsprechen. Dabei sollen die Belange des Rettungswesens, des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr und der allZeichen 306 gemeinen Verkehrssicherheit beachtet werden.11 Allerdings macht die StVO auch für Wohn- und Mischgebiete entscheidende Einschränkungen: Vorfahrtsstraßen (Zeichen 306) müssen von der Tempo-30-Zone ausgenommen werden. Explizit ausgeschlossen werden auch



Keine Ausnahmeregelungen sind für Bundes-, Landesoder Kreisstraßen vorgesehen. Auf Ihnen ist eine Tempo30-Zone stets ausgeschlossen.16 Als einziger Ausweg bleibt hier nur die Abstufung der Straße zur Gemeindestraße, was allerdings schwierig ist und mit weitergehenden Verpflichtungen für die Gemeinde einhergeht oder eine streckenbezogene Temporeduzierung.



§ 45 (1c) Satz 1 StVO. § 39 (1a) StVO. 10 vgl. zu § 45 Teil XI, Punkt 1 und 2 VwV-StVO. 11 vgl. zu § 45 Teil XI Punkt 1 VwV-StVO. 12 vgl. §45 (1c) Satz 2 StVO.



vgl. Anlage 2 Erläuterungen 50 und 51 StVO. vgl. § 45 (1d) StVO. 15 zu § 45 Teil XI Punkt 3 b) VwV-StVO. 16 vgl. zu § 45, 1c StVO. 17 vgl. Zu § 45 Teil XI Punkt 3 a) VwV-StVO.



8



13



9



14
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Zeichen 295



Zeichen 340



Zeichen 298



Zeichen 237



Zeichen 240



Zeichen 241



A III Gestaltungsvorgaben für Tempo-30-Zonen



Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) werden Zebrastreifen in Tempo-30-Zonen als »entbehrlich« angesehen.19 In begründeten Ausnahmefällen können sie jedoch eingerichtet bzw. erhalten bleiben.20 Unproblematisch ist die Entfernung von Fahrstreifenbegrenzungen und Leitlinien, da dies kostengünstig durchführbar ist. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Markierungen danach wirklich nicht mehr sichtbar sind und auch nicht als dunklere Stellen zurückbleiben.



Waren in der Vergangenheit bauliche Maßnahmen empfohlen, die den Beginn einer Zone und die Notwendigkeit der Geschwindigkeitsbeschränkung unterstreichen sollten, kann heute die Fahrbahnbreite, falls erforderlich auch durch die Markierung von Sperrflächen (Zeichen 298), Parkplätzen oder Schrägparkplätzen eingeschränkt werden. Auch andere Lösungen, wie das Aufstellen von Fahrradabstellplätzen sind möglich. Werden zusätzlich bauliche Veränderungen wie z. B. Schwellen, Aufpflasterungen, Verschwenkungen oder Einengungen der Fahrbahn vorgenommen, dürfen von ihnen keine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, keine Lärmbelästigung und keine Erschwerung des ÖPNV ausgehen. Für Klarheit kann auch die Aufbringung von »30« auf der Fahrbahn sorgen.17



In der Regel sind in Tempo-30-Zonen keine eigenen Radverkehrsanlagen nötig. Die niedrigen Geschwindigkeiten ermöglichen es, dass Radfahrer/-innen weitgehend sicher auf der Fahrbahn fahren können. An allen Einmündungen mit »rechts vor links« müssen die Markierungen der Radwegfurten entfernt werden.21 Bei Radwegen ist die Benutzungspflicht aufzuheben. Der Radweg kann hingegen bestehen bleiben, wenn dies trotzdem als notwendig erachtet wird. Radfahrer/-innen können dann entscheiden, ob sie lieber auf der Fahrbahn oder auf dem Radweg fahren. Zur Aufhebung der Benutzungspflicht genügt es bei Radwegen (Zeichen 237) und getrennten Geh- und Radwegen (Zeichen 241), die Schilder abzumontieren. Bei gemeinsamen Geh- und Radwegen kann die Erlaubnis, weiterhin mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren zu dürfen, durch das Verkehrszeichen »Gehweg« (Zeichen 239) in Kombination mit dem Zusatzzeichen »Radfahrer frei« (Zeichen 1022.10) angezeigt werden. Radfahrstreifen sind durch die Entfernung der Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295) bereits aufgehoben. Hier müssen nur noch die Schilder (Zeichen 237) abmontiert werden.



In Tempo-30-Zonen geht man im Grundsatz davon aus, dass durch die Absenkung der Geschwindigkeit in der Regel keine weiteren Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Das heißt Tempo-30-Zonen dürfen in der Regel keine Kreuzungen oder Einmündungen mit Ampeln, keine Fahrstreifenbegrenzungen (Zeichen 295), keine Leitlinien (Zeichen 340) und benutzungspflichtige Radwege (Zeichen 237, 240, 241 oder Zeichen 295 in Verbindung mit Zeichen 237) umfassen. Hierfür gibt es jedoch folgende Ausnahmen: • Radwege ohne Benutzungspflicht können bestehen bleiben, sind aber bei Tempo 30 in der Regel nicht nötig.18 • In Tempo-30-Zonen, die vor dem 1. November 2000 angeordnet wurden, sind Ampeln zum Schutz der Fußgänger zulässig.



Damit ist die Anordnung einer Tempo-30-Zone nicht mehr automatisch mit aufwändigen Umbaumaßnahmen verbunden. Auch finanzschwache Kommunen können jetzt handeln und können sich umgekehrt nicht mehr mit hohen Kosten herausreden.



Befinden sich Ampeln in der gewünschten Zone, können diese abmontiert werden, da sie in Tempo-30-Zonen in der Regel nicht notwendig sind. Nach den Richtlinien für die



vgl. § 45 (1c) Satz 3ff StVO. vgl. R-FGÜ 2.1 (3). 20 vgl. R-FGÜ 2.3 (3). 21 vgl. VwV-StVO zu § 9 Abs. 2 II. 18 19
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B Streckenbezogene Temporeduzierung



an Straßen zu beachten. Darstellungen auf Lärmkarten sind nicht ausreichend. Sie können aber einer ersten Orientierung dienen. Beim Lärmschutz ist die Genehmigungspraxis nicht immer einheitlich, da die Lärmschutz-Richtlinien-StV (2007) teils missverständlich ist und z.T. falsch angewandt wird. Nach Urteilen des Bundesverwaltungsgerichtes besteht für Straßenverkehrsbehörden beispielsweise bereits unterhalb der sogenannten Zumutbarkeitsschwelle von 59/49 dB(A) tags/nachts eine Prüfpflicht.



Ist die Ausweisung einer Tempo-30-Zone nicht möglich, weil es sich z. B. um eine Vorfahrtsstraße handelt und die Vorfahrt nicht in »rechts vor links« geändert werden soll, sind unter Umständen streckenbezogene Temporeduzierungen (Zeichen 274) möglich. Beschränkungen des Verkehrs, dazu zählen auch Geschwindigkeitsbegrenzungen, können nach § 45 (1 und 1a) StVO z. B. aus Gründen der Sicherheit oder zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen angeordnet werden. Auch an für die Erholung bedeutsamen Orten und in der Nähe von Krankenhäusern und Zeichen 274.53 Pflegeanstalten ist eine Beschränkung möglich.22



Häufig werden Temporeduzierungen auch abgelehnt, weil sie keine Lärmreduzierungen von mindestens 3 dB zur Folge haben.27 Diese Begründung ist falsch.28 Lärmschutzgründe können z.T. dazu führen, dass eine Temporeduzierung nur für die Nachtstunden begründbar ist. Das kann letztendlich dazu führen, dass tagsüber Gründe der Sicherheit und nachts Gründe des Lärmschutzes herangezogen werden müssen, um eine durchgängige Reduzierung/Regelung zu erreichen.



Sicherheitserfordernisse können vor allem auf Straßen »in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf«23 geltend gemacht werden. Werden beispielsweise in einer Straße Radverkehrsanlagen als notwendig erachtet, sind aber aufgrund des beschränkten Platzangebots (oft auch, weil Parkplätze nicht entfallen sollen) nicht oder nicht in den erforderlichen Maßen zu verwirklichen, kann – mit gleichen Argumenten – zum Schutz der Radfahrer/-innen die Beschränkung der zulässigen Geschwindigkeit geboten sein. Den Ausführungen der VwV-StVO zum Zeichen 274 zufolge sollen Temporeduzierungen an Straßen mit einer Vielzahl geschwindigkeitsbedingter Unfälle angeordnet werden. Es heißt, dass im Einzelfall bereits häufig auftretende geschwindigkeitsbedingt gefährliche Verkehrssituationen für die Anordnung ausreichen.24 Es muss also nicht erst zu Unfällen kommen. Grundsätzlich sollen prioritär Gefahrzeichen aufgestellt werden. Wo diese allerdings nicht ausreichen, ist eine Temporeduzierung (Zeichen 274) sogar vorgeschrieben.25



Vor Temporeduzierungen ist allerdings zu prüfen, ob die Lärmreduzierung auch durch verbesserte Verkehrslenkung und/oder Ampelregelung zu erreichen ist.29 Für Straßen, die neu gebaut oder wesentlich geändert werden, gelten im Übrigen deutlich strengere Immissionswerte aus der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Es gelten: • an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen 57 dB(A) am Tag und 47 dB(A) in der Nacht, • in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 59 dB(A) tagsüber und 49 dB(A) nachts, • in Gewerbegebieten 69 dB(A) am Tag und 59 dB(A) in der Nacht.30 Aus Lärmschutzgründen haben Lärmbetroffene die Möglichkeit, einen eigenen Antrag an die Verkehrsbehörde zu stellen.



Zur Begründung einer streckenbezogenen Temporeduzierung zum Schutz vor Lärm sei auf die Lärmschutz-Richtlinien-StV von 2007 verwiesen, die für bestehende Straßen gelten. Diesen folgend, sind Temporeduzierungen dort möglich, wo die Lärmbeeinträchtigung verkehrsbedingt über dem ortsüblichen Niveau liegt.26 Damit gibt es keine festen gesetzlich geregelten Grenzwerte! Allerdings sind Richtwerte für unterschiedliche Gebiete definiert. In Wohngebieten, an Krankenhäusern, Schulen und Kur- und Altenheimen betragen diese Werte 70 dB tagsüber und 60 dB nachts, für Dorf-und Mischgebiete betragen die Werte 72 dB(A) tagsüber und 62 dB(A) nachts. Für Gewerbegebiete liegen die Richtwerte bei 75 dB(A) (Tag) und 65 dB(A) (Nacht). Die Lärmberechnungen sind vom Straßenbaulastträger auszuführen. Dabei sind die Richtlinien für den Lärmschutz



Eine ausführliche Hilfestellung für Betroffene von Straßenverkehrslärm gibt der Arbeitskreis Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA).31 Anhang II: »Streetreclaiming« – wie wir die Straßen zurückerobern können Wie schnell auf unseren Straßen gefahren wird, hängt nicht nur von der vorgegebenen Höchstgeschwindigkeit ab, sondern auch davon, ob Straßen nur als Weg von A nach B gesehen werden oder als Lebens- und Aufenthaltsraum von Menschen. David Engwich, Straßenplaner und langjähriger »Streetreclaiming Aktivist«, erklärt dies wie folgt:



vgl. § 45 (1und 1a) StVO. § 45 (1c) StVO. 24 vgl. Zu § 41 Zu Zeichen 274 VwV-StVO. 25 vgl. Zu § 40 Punkt 1 VwV-StVO. 26 vgl. 1. Allgemeines Abschnitt 2 Lärmschutz-Richtlinien-StV. 27 vgl. 2. Grundsätze Lärmschutz-Richtlinien-StV. 22



Siehe hierzu die Vorträge von Planungsjurist Sommer bei der Tagung des Umweltbundesamtes und auf dem Fachtag in Göttingen. 29 vgl. 3. Maßnahmen Lärmschutz-Richtlinien-StV. 30 vgl. §2 (1) Verkehrslärmschutzverordnung. 31 http://www.ald-laerm.de/downloads/publikationen/Strasenverkehrslaerm.pdf
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Wenn der Verkehr schnell fließt, fühlen sich die Menschen beeinträchtigt und ziehen sich zurück. Je weniger Anwohner/-innen, Passanten und Radler/-innen im Straßenraum sichtbar sind, desto ungestörter fühlt sich der Autoverkehr und desto schneller wird gefahren. Daraus entwickelt sich eine Aufwärtsspirale der Geschwindigkeiten.



Quellen



Dieser Prozess lässt sich bewusst umkehren, denn das Verhalten der Autofahrenden wird auch von der Gestaltung und dem Leben auf der Straße bestimmt. Wenn die Geschwindigkeit sinken soll und sich Autofahrende rücksichtsvoll verhalten sollen, helfen diese Grundprinzipien:



Fürst / Kühne (2010): Straßenverkehrslärm – Eine Hilfestellung für Betroffene, ALD-Schriftenreihe, Band 1, Berlin



Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) vom 22. Oktober 1998, in der Fassung vom 17. Juli 2009



http://www.ald-laerm.de/downloads/publikationen/Strasenverkehrslaerm.pdf



a) die Straße als Raum



Straßenverkehrs-Ordnung StVO vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367); Neufassung gem. V v. 6.3.2013 I 367, in Kraft getreten am 1.4. 2013



Lineare Strukturen fördern das schnelle Durchfahren der Straße. Wer nur das Ziel hat, schnell von A nach B zu kommen, schaut nicht nach links und rechts. Das heißt aber auch, wenn die Linien gebrochen werden und Straßen zu Straßenräumen werden, fährt man langsamer.



Vorträge der Tagung des Umweltbundesamtes http://www.umweltbundesamt.de/service/termine/fachtagung-tempo-30-chancen-hindernisse-erfahrungen-0



Räume verbindet man automatisch mit Aufenthalt. In Räumen benimmt man sich rücksichtsvoll. Ein Raum hat einen Eingang und einen Ausgang, eine Decke und einen Boden. Diese Elemente können auch im Straßenraum genutzt werden, z. B. kann der Eingang der Straße als Tor markiert werden, indem er baulich verengt wird oder durch »Torwächter« z. B. eine Skulptur gekennzeichnet wird. Ähnlich wirken weniger massive Elemente, wie eine Kletterpflanze, die an einer Stange hochwindet oder Stoffbahnen, die auf beiden Seiten an der Hauswand hängen. Der Boden kann zum Beispiel durch eine Querpflasterung markiert werden, die optisch die Linearität bricht. Die Decke kann durch ein Straßenbanner markiert sein. Zum Beispiel mit einer Begrüßung.



Vorträge des Kommunalen Fachtages »Tempo 30 – mehr Spielraum für Kommunen« http://tempo30.vcd.org/fachtag. html



Bitte beachten Sie, dass alle Elemente, die im öffentlichen Straßenraum montiert werden, genehmigungspflichtig sind. b) Leben zeigen Wenn eine Straße mehr sein soll, als eine Durchfahrt, muss dieser Bedarf sichtbar gemacht werden. Sie können z. B. Fotos an die Hauswand hängen: »Hier wohnen…«. Oft helfen auch schon Blumenkästen, eine Traube Luftballons am Gartenzaun oder ähnliche Kleinigkeiten. Den besten Effekt erzielt man, wenn diese Elemente öfter wechseln. VCD Verkehrsclub Deutschland e.V. • Wallstraße 58 • 10179 Berlin • Fon 030/280351-0 • Fax -10 [email protected] • www.vcd.org



c) Aktionen



Redaktion: Anja Hänel, Clemens Rostock, Bernd Sluka, Paul Wolfram, Alexander Ahrens Layout: Tina Stalf



Zeigen Sie nicht nur durch Gegenstände, dass in dieser Straße jemand wohnt, sondern nutzen Sie die Straße auch, um sich mit Nachbarinnen und Nachbarn zu treffen. Auf dem Gehweg müssen Sie ihre Aktion nicht anmelden. Stellen Sie einfach ein paar Stühle raus und machen Sie ein spontanes Nachbarschaftstreffen. Oder organisieren Sie ein Straßenfest oder einen Parkingday (genehmigungspflichtig), an dem Sie allen zeigen, wie schön es in Ihrer Straße sein kann, wenn sich alle rücksichtvoll verhalten und langsamer fahren.
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VCD Städtecheck 2014 

Verkehrssicherheitsrat (DVR) und die Bergische Universität (BUW) mit dem 1 Deutschen Fußgängerkongress ...... Fon - 030/28 03 51-77 • anja.hä[email protected].
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Flyer SMA 2014 - VCD 

16.10.2014 - Rosenau, Moghul Rikschas). 15:15 â€“. 15:45. ZusammenfÃ¼hrung der Workshop-Ergebnisse und. Diskussion im moderierten Plenum. 15:45 â€“.
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Flyer SMA 2014 - VCD 

16.10.2014 - dem Ã¶kologischen Verkehrsclub VCD. Der VCD setzt sich dafÃ¼r ein, dass Verkehrsteil- nehmende in jedem Alter eigenstÃ¤ndig, komfortabel,.
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dünamo - VCD NRW Landesverband 

die eine Schlüsselfunktion für eine nachhaltige Mobilität in Düsseldorf haben und die recht .... Anbindung, Leihsysteme, Beratung, Logistik etc. X. 4. Nachhaltiges (Straßen-)Verkehrssystem-Management - Ampeln, Wegweisung, Lkw-Routen,.










 


[image: alt]





Stellungnahme zum Bundesverkehrswegeplan - VCD Brandenburg 

20.04.2016 - Verlagerung auf umweltfreundliche VerkehrstrÃ¤ger. Ferner mÃ¼ssen MaÃŸnahmen zur. FÃ¶rderung intermodaler Nutzungen berÃ¼cksichtigt werden. Dies schlieÃŸt auch die einseitige Konzentration allein auf die Bundesverkehrswege aus. Denn dies
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Briefvorlage_050209 UL UNFERTIG LANG.dot - VCD 

17.01.2017 - Nr. 1132917801. IBAN. DE78 4306 09671132 9178 01. Ihr VCD-Mitgliedsbeitrag ist steuerlich abzugsfähig. Geschäftskonto: Nr. 1132917800.
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VCD Bahntest 2013 

... Reisen gab es Abwei- chungen vom Fahrplan bereits am Abfahrts- bahnhof GrÃ¼nde dafÃ¼r waren VerspÃ¤tungen, geÃ¤nderte Wagenreihungen, geÃ¤ndertes Ab ...
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zusammenfassung studie - VCD 

... wie von Luftverkehrswirtschaft behauptet â€“ kann also keine Rede sein. Die ... Bei einer direkten analytischen GegenÃ¼berstellung wurde die Entwicklung von ...










 


[image: alt]





VCD Auto-Umweltliste 

Ab September 2018 gilt fÃ¼r neu zugelassene Benzin-Direkteinspritzer der .... 50/68. 999. H5. 69. 3,7 / 2,5. 2,9. 82. 3,6-4,1. 106. 122. Benziner. CitroÃ«n. C1 VTi 68 ...
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VCD Bahntest 2013 

Flugverkehr, und auch auf den Straßen gab es wetter- ... Bahnindustrie, Deutsche Bahn, Eisenbahn-Bundesamt und Politik müssen sich auf einfachere,.
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Die VCD Elektroauto-Liste 

Range Extender und Plug-in-Hybride, die Strom aus dem Netz tanken und gleichzeitig einen Verbren- nungsmotor an Bord haben. â€¢ Kleinfahrzeuge (zwei- und ...










 


[image: alt]





VCD-Stellungnahme zum LÃ¤rmaktionsplan 2013-2018 - VCD Nordost 

Ziel, erst 2025 keine nÃ¤chtlichen LÃ¤rmbelastungen oberhalb von 65 dB (A) zu .... in Zukunft unternehmen wird, um den LÃ¤rm gleich an der Quelle zu reduzieren.
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Stellungnahme zur Pkw-Maut - VCD 

10.12.2014 - [email protected] · [email protected]. Bitte beachten Sie unsere neue Adresse! Ihre Spende fÃ¼r den VCD ist steuerlich abzugsfÃ¤hig.
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Stellungnahme zum Bundesverkehrswegeplan - VCD Brandenburg 

20.04.2016 - Grenze D/PL auf 160 km/h. Die Aufnahme des Projektes in den BVWP 2030 ist ... Defizite im Reisezeitvergleich in Richtung Polen bestehen.10. Die geplante Reduzierung der Reisezeit auf 70 bis 90 ... der EU-Osterweiterung aufgeführt. Insges
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Position zum ElektromobilitÃ¤tsgesetz - VCD 

durchschnittlich mehr als zehn Privat-Pkw ersetzen. Eine Neuregelung des Parkens, die Carsharing-Autos nicht mindestens in gleichem MaÃŸe privilegiert wie.
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Flughafenanrainer belastet durch Ultrafeinstaub - VCD 

Menno Keuken, Marcel Moerman, Peter Zandveld, Bas Henzing, Bert .... number and black carbon concentrations in urban areas near Schiphol airport (the ...
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Die Besten der Besten - VCD 

1 Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop1. 8,03. Å koda Citigo 1.0 CNG Green tec1. 8,03. Volkswagen eco up!1. 8,03. 2 Lexus CT 200h2. 7,83. 3 Toyota Prius Hybrid2. 7,53. 4 Toyota iQ 1.0 VVT-i. 7,43. 5 Toyota Auris Hybrid2. 7,38. Volkswagen Golf 1.4 TGI Blue
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Die Besten der Besten - VCD 

5 Honda Insight7. 6,98. 6 Volkswagen Jetta 1.4 TSI Hybrid8. 6,95. 7 Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic 88g. 6,90. Volvo V40 D2. 6,90. 9 Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion. 6,85. 10 Renault Clio ENERGY Tce 90 Start & Stop ecoÂ² 99g9. 6,83. Die besten Famili
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dÃ¼namo - VCD NRW Landesverband 

Leihrad-Bonus - Pro Tag 30 Minuten Leihrad frei fÃ¼r Ã–PNV-Abonnenten ... pro Umwelt und Verkehr: Radaktiv-Tag, Ã–PNV-Schnuppertag, autofreier Tag, groÃŸe.
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VCD-PM VBB-TariferhÃ¶hung 2016 (29. Dezember 2015) - VCD Nordost 

29.12.2015 - endlich an Standards in anderen VerbÃ¼nden angepasst werden. Im groÃŸen Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. (VRR) kann man z.B. Fahrscheine ...
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Schiene fÃ¼r Bonn - VCD NRW Landesverband 

tjm-consulting mobilitÃ¤tsmanagement, KÃ¶ln ww.tjm-consulting.de. Bilder: .... Nutzerinteressen zweitrangig? Das Projekt S 13 ist ein Kind des Bonn-Berlin-.
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VCD-PM VBB-TariferhÃ¶hung 2016 (29. Dezember 2015) - VCD Nordost 

29.12.2015 - Jahr eine TariferhÃ¶hung um 1,8% mit der Inflation 2010-2014 gerechtfertigt â€“ die aber schon bei den letzten PreiserhÃ¶hungen als Argument ...
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Schiene fÃ¼r Bonn - VCD NRW Landesverband 

SÃ¼dwache â€“ BrÃ¼ser Damm â€“ Julius-Leber-. StraÃŸe â€“ Fontainengraben â€“ Schiefelingsweg .... Bergstrecke mit direkter Schienenanbindung in Betracht zu ziehen.
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Zeit fÃ¼r eine zukunftsfÃ¤hige Verkehrspolitik - VCD 

Feinstaub und Stickstoffdioxid (NO2) werden in vielen deutschen StÃ¤dten nicht eingehalten. Und die Aus- wirkungen von StraÃŸenverkehrslÃ¤rm werden weitest-.
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